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Eine gute Belüftung muss vorhanden sein. Dafür sind sowohl ein Mindestabstand zur 
Verglasung als auch Lüftungsschlitze oben und unten Voraussetzung. Bei unzureichender 
Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen. 
Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für 
Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen. 

Montageabstand
Um eine ausreichende Luftzirkulation zu 
gewährleisten, sollte zwischen 
der Plisseeanlage und der Glasscheibe 
ein Mindestabstand von 10 mm 
eingehalten werden. Ebenfalls sollten 
Lüftungsschlitze berücksichtigt 
werden.
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T (Transmission)

A (Absorption)R (Reflexion)

Stoffinformation
Physikalische Eigenschaften

Reflexion (R) ist der von einem Körper 
zurückgewiesene Energieanteil 
(Lichtstrahlen werden reflektiert). 

Transmission (T) ist die durch einen 
Körper gelangende Energie 
(Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).

Absorption (A) gibt den Anteil der von 
einem Körper zu Wärme umgewandelten 
Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom 
Stoff aufgenommen).

Die drei Werte ergeben zusammen 100 %. 

R + T + A = 100 % Energie 

Die oberhalb der schematischen Zeichnung erläuterten Begriffe Reflexion, Transmission und 
Absorption sind von Kollektion zu Kollektion sehr unterschiedlich. Speziell veredelte Plissee-
Qualitäten sind bezüglich dieser "RTA-Werte" besonders leistungsfähig.
Es handelt sich hierbei um Stoffe mit aluminiumbedampfter Oberfläche. Der spezifische 
Lichtreflexionsgrad liegt im Durchschnitt bei 60 %. 
Hinsichtlich der Lichttransmission gibt es deutliche Unterschiede, die maßgeblich durch die 
Beschaffenheit des Trägergewebes bedingt sind. Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, 
desto mehr Licht kann durch  den Stoff dringen. 
Dieses gilt auch für die zweite Kategorie von veredelten Textilien. Speziell für die Realisierung 
hoher Lichtreflexion, weisen diese Qualitäten auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche, 
eine sogenannte Reflexbeschichtung auf. Diese Stoffe besitzen einen noch höheren Grad an 
Lichtreflexion als aluminiumbedampfte Stoffe und sind außerdem resistenter gegenüber dem 
Kontakt mit Spritzwasser oder Insektenexkrementen.
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Child Safety

 Schnüre,  Ketten  und  Bänder  zur  Bedienung  der Produkte können s  ich verfangen.
 

 Es  besteht  die  Gefahr,  dass  sich  Schnüre  um  den  Hals von Personen  wickeln.

• Um  dies  zu  verhindern,  sind  die  Schnüre  aus  der  Reichweite
 von  Kleinkindern  zu  halten.

• Kinderbetten  und  Einrichtungsgegenstände  sollten  sich  nicht  in  der
 Nähe  der  Bedienschnüre  befinden.

• Schnüre  nicht  zusammenbinden.
 Darauf  achten,  dass  Schnüre sich  nicht  verdrehen  und  eine  Schlaufe  bilden.

• Um  das  Risiko  derartiger  Unfälle  zu  verringern,  bitte  die  mitgelieferten 
 Sicherheitsvorrichtungen  gemäß  der  Montageanleitung  installieren  und 

verwenden.

WARNUNG

Bestimmungen  der  Europäischen  Norm  EN 13120:2014
„Abschlüsse  innen , Leistungs- und  Sicherheitsanforderungen“

Kindersicherheit - EN 13120:2014

Alle Typen mit Bedienung: Kette oder Schnur

Die  Bedienungslänge  ist  unter  Beachtung  der  Kindersicherheit  frei  wählbar.

Die  Bedienkette/Bedienschnur  muss  mit  der  mitgelieferten  Sicherheitsvorrichtung  fixiert  werden!

Montagehöhe  bekannt:
 –> max. Bedienungslänge = Montagehöhe –1,50  m

Montagehöhe  unbekannt:
 Anlagenhöhe  ≤  2,50  m –> max.  Bedienungslänge = 1,00  m
 Anlagenhöhe  >  2,50  m –> max.  Bedienungslänge = Anlagenhöhe  – 1,50  m
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Kette/Schnur
Sicherung

Kette/Schnur
Sicherung

Montagehöhe bekannt Montagehöhe unbekannt

Anlagenhöhe   Bedienungslänge =  max. 1,00 m   ≤ 2,50  m. 

Anlagenhöhe  Bedienungslänge =  Anlagenhöhe –1,50m>  2,50  m.  
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Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für alle Bildschirmarbeitsplätze 
Lichtschutzvorrichtungen vor. Ihre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf dem Monitor zu 
vermeiden. Eine freie Sicht nach außen muss außerdem möglich sein.

Laut Bildschirmarbeitsverordnung sind Computerarbeitsplätze so einzurichten, dass leuchtende oder beleuch-
tete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Monitor vermieden werden. Lichtschutz-
vorrichtungen müssen demnach verhindern, dass Mitarbeiter/innen einerseits direkt durch Tageslicht geblendet 
werden, andererseits dürfen sich keine Beeinträchtigungen durch Spiegelungen oder Reflexionen (z. B. durch 
Sonnenlicht, das von gegenüberliegenden Gebäuden oder Fensterflächen in den Raum strahlt bzw. von 
glänzenden Flächen im Raum reflektiert wird) auf dem Monitor ergeben.

Zu erwartende Lichtstärke je Himmelsrichtung:

Norden Westen Osten Süden
20.000 lux 60.000 lux 60.000 lux 80.000 lux

Idealwert am Arbeitsplatz: 500-1.500 lux
Das Erreichen dieses Wertes wird von vielen Faktoren entscheidend beeinflusst.
So spielt z. B. die Himmelsrichtung, die Jahreszeit, die Einfallrichtung der Sonnenstrahlen, wie 
auch das vorhandensein von gegenüberliegenden Gebäuden, eine entscheidene Rolle für die 
Berechnung des notwendigen Tranzparenzgrades für den Behang.

Für die praktische Umsetzung empfehlen wir als Faustformel die Maximal-Transmissionswerte (τ)
nicht zu überschreiten.

Anforderungen an Lichtschutzvorrichtungen

Sie müssen:

- eine Direktblendung der Beschäftigten    

verhindern

- Spiegelungen auf dem Monitor vermeiden

- ausreichende Kontraste der  

Bildschirmanzeige 

 gewährleisten

- dafür sorgen, dass sich keine 

Schattenmuste r

 auf dem Bildschirm bilden

- eine Sichtverbindung nach außen 

ermöglichen

- leicht verstellbar sein.

Welche Lichtschutzvorrichtung 

die geeignete ist, hängt auch von 

den Gegebenheiten am Arbeitsplatz 

ab, z. B. von der Ausrichtung 

der Arbeitsräume hinsichtlich 

der Himmelsrichtung oder von 

der Fensternähe
1)der Bildschirmarbeitsplätze. 

T = max. 20%

Norden

T = max. 5%

Süden

T = max. 10%

T = max. 10%

OstenWesten

1) Arbeitsplatzgestaltung: Lichtschutzvorrichtungen, ERGO-online (www.ergo-online.de), Gesellschaft Arbeit und Ergonomieo  nline, 
     Autorin: Frau Ulla Wittig-Goetz, 24.05.2000.
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1) Arbeitsplatzgestaltung: Lichtschutzvorrichtungen, ERGO-online (www.ergo-online.de), Gesellschaft Arbeit und Ergonomieo  nline, 
     Autorin: Frau Ulla Wittig-Goetz, 24.05.2000.
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2)Gesetze, Richtlinien, Normen, Verordnungen

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Unfallverhütungsvorschrift    Arbeit an Bildschirmgeräten    VBG104

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.

Der Gesetzgeber verlangt in vielen Vorschriften den Schutz vor Blendung und Reflexion. Der gesetzliche Schutz 
von Bildschirmarbeitsplätzen war bis vor kurzem noch unzureichend geregelt, da es keine gesetzliche Regelung 
gab, die sich in ihrem Gestaltungsbereich ausschließlich mit Bildschirmarbeitsplätzen befasste.

Das Gesetz ist die Umsetzung der EU-Gesetze in deutsches Recht. Es befasst sich mit den Arbeitsplätzen. 
Die Aussagen über den Bildschirmarbeitsplatz sind sehr allgemein gehalten:
§ 3 Die zur Arbeit erforderlichen Mittel sind bereitzustellen und müssen den Gegebenheiten anpassbar sein.

Diese Verordnung musste schon vor dem 12. August 1996 beachtet werden (seit 1974 gültig).
§ 9 (2) Fenster und Oberlichter müssen so beschaffen oder mit Einrichtungen versehen sein, dass 
Räume gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung abgeschirmt werden können.
§ 7 Die Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen in Augenhöhe aufweisen, die 
mindestens 1/10 der Grundfläche aufweist.

Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften werden zusätzliche Aussagen getroffen, die von den 
Mitgliedern eingehalten werden müssen.
§ 9   Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch die Ausstattung, Gestaltung, Benutzung und 
Instandhaltung der Arbeitsplätze Gefährdungen und zu hohe Belastungen der Versicherten vermieden 
werden.
§ 16 Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und Spiegelungen sein, die sich bei der Benutzung störend 
a  u  s  w irken.
§ 25 Zur Vermeidung des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz müssen geeignete, verstellbare 
Einrichtungen an den Fenstern vorhanden sein.

In der Verordnung werden spezielle Aussagen über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu den 
Bildschirmarbeitsplätzen getroffen. 

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende und beleuchtete Flächen keine Blendung 
auf dem Bildschirm verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden 
werden. Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet 
sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

Dies änderte sich durch die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes der Europäischen Union in 
nationales Recht.

In diesem Gesetz wird auch auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik und erwiesene 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen. Daher wirken nun die Vorschriften, Regeln und 
Normen mittelbar über die Generalklausel. Das bedeutet, sie bekommen gesetzlichen Charakter und 
werden bei Unstimmigkeiten zur Auslegung herangezogen. Sie können zur Konkretisierung der 
Bestimmung herangezogen werden. Was wird nun in diesen Texten zum Sonnenschutz ausgesagt?

2) Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen - praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Verband innenliegender 
Sicht- und Sonnenschutz e. V (VIS, Krefeld), 1998.
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